
Leistungsvergleich
 
Der nachfolgende Vergleich stellt wichtige Leistungen Ihres aktuellen und des alternativen Tarifes gegenüber. Da-
bei wird auch bewertet, ob die jeweiligen Leistungen des alternativen Tarifes gleich- (Pfeil nach rechts), minder-
(Pfeil nach unten) oder höherwertig (Pfeil nach oben) im Vergleich zum aktuellen Tarif sind.
 
Es handelt sich um Tarifauszüge. Grundlage für Ihren Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die jeweiligen Tarife.
 

Tarifleistung Aktueller Tarif Alternativer Tarif Bewertung

 CompactPRIVAT - Start 900 A GrundschutzPRIVAT  
Selbstbehalt 900 Euro 900 Euro

Arznei- und Verbandmittel zu 80 % für Generika und Origi-
nalpräparate bis zu einem erstat-
tungsfähigen Rechnungsbetrag
von insgesamt 3.000 Euro im
Kalenderjahr, darüber hinaus zu
100 %

zu 100 % für Generika;
zu 100 % für Originalpräparate,
für die es keine Generika gibt;
zu 80 % für Originalpräparate,
obwohl wirkstoffgleiche Generika
vorhanden sind

Heilpraktiker zu 60 % bis zu den Mindestsät-
zen der Gebührenordnung für
Heilpraktiker

nicht erstattungsfähig

Sehhilfen zu 100 %, jedoch maximal 100
Euro insgesamt im Kalenderjahr

nicht erstattungsfähig

Hilfsmittel
Auflistung im Tarif beachten!

zu 80 % bzw. 100 % (Hilfsmittel-
Management) für im Tarif ge-
nannte Hilfsmittel, bis zu einem
erstattungsfähigen Rechnungs-
betrag von insgesamt 3.000 Euro
im Kalenderjahr, darüber hinaus
immer zu 100 %

zu 100 % für im Tarif genannte
Hilfsmittel bis zu insgesamt
4.000 Euro pro Kalenderjahr

Psychotherapie ambulante Psychotherapie bei
Ärzten bzw. Psychotherapeuten:
zu 80 %

nicht erstattungsfähig

Psychotherapie stationäre Psychotherapie zu
100 % bis zu 42 Behandlungsta-
gen im Kalenderjahr; ab dem 43.
Tag zu 50 %

stationäre Psychotherapie nach
vorheriger schriftlicher Zusage
durch uns zu 100 % bis zu 42
Behandlungstagen im Kalender-
jahr, ab dem 43. Tag zu 50 %

Stationäre Unterbringung Drei- und Mehrbettzimmer Drei- und Mehrbettzimmer

Wahlarzt nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig

Zahnersatz zu 70 % bis 1.000 Euro erstat-
tungsfähiger Rechnungsbetrag
im Kalenderjahr, darüber hinaus
zu 50 %.
In den ersten drei Kalenderjah-
ren gelten niedrigere Höchstsät-
ze

nicht erstattungsfähig

Implantate nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig

 
Union Krankenversicherung
Aktiengesellschaft



Im Folgenden erhalten Sie einen ausführlichen Vergleich über alle Leistungsbereiche.
 
Es handelt sich um Tarifauszüge. Grundlage für Ihren Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die jeweiligen Tarife.
 

Tarifleistung Aktueller Tarif Alternativer Tarif 

 CompactPRIVAT - Start 900 A GrundschutzPRIVAT
Gebührenordnungen
Gebührenordnungen Erstattung der Leistungen, soweit die

Gebühren im Rahmen der jeweiligen
Höchstsätze der amtlichen Gebüh-
renordnungen liegen und deren Be-
messungsgrundsätzen entsprechen.
Heilpraktikerkosten bis zu den Min-
destsätzen der Gebührenordnung für
Heilpraktiker 

Arztkosten sind bis zum 1,8fachen,
Zahnarztkosten bis zum 2,0fachen,
medizinisch-technische Leistungen
bis zum 1,38fachen, Laborleistungen
bis zum 1,16fachen Gebührensatz
der jeweils gültigen Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) und Zahnärzte
(GOZ) erstattungsfähig. 

Selbstbehalt
Selbstbehalt je Kalenderjahr 900 Euro 900 Euro 
Der Selbstbehalt erstreckt sich auf
die erstattungsfähigen Aufwendun-
gen bei

ambulanter, stationärer und zahnärzt-
licher Heilbehandlung 

ambulanter, stationärer und zahnärzt-
licher Heilbehandlung 

Folgende Leistungen sind vom
Selbstbehalt ausgenommen:

keine einzelne präventive ärztliche Untersu-
chungen sowie einige Maßnahmen
im Rahmen der Zahnprophylaxe
(nicht professionelle Zahnreinigung) 

Ambulante Heilbehandlung
Ambulante Behandlung beim Allge-
mein- oder Facharzt

zu 100 % zu 100 % bei Behandlung durch ei-
nen
- Arzt für Allgemeinmedizin
- praktischen Arzt
- Internisten (sofern dieser hausärzt-
lich tätig ist und rechtzeitig vor Be-
handlungsbeginn ein Nachweis über
hausärztliche Tätigkeit vorgelegt
wird)
- Frauenarzt (Gynäkologe)
- Augenarzt
- Kinderarzt
- Notarzt oder Bereitschaftsarzt
zu 100 % bei sonstigen (Fach)Ärzten,
wenn die Erstbehandlung durch ei-
nen der oben aufgeführten Ärzte er-
folgt ist und dieser an einen Facharzt
überweist (Nachweis der Überwei-
sung auf der jeweiligen Rechnung er-
forderlich)
zu 80 % ohne Erstbehandlung durch
einen der oben genannten Ärzte 
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Tarifleistung Aktueller Tarif Alternativer Tarif 

 CompactPRIVAT - Start 900 A GrundschutzPRIVAT
Arznei- und Verbandmittel zu 80 % für Generika und Original-

präparate bis zu einem erstat-
tungsfähigen Rechnungsbetrag
von insgesamt 3.000 Euro im Ka-
lenderjahr, darüber hinaus zu 100
% 

zu 100 % für Generika;
zu 100 % für Originalpräparate, für
die es keine Generika gibt;
zu 80 % für Originalpräparate, ob-
wohl wirkstoffgleiche Generika
vorhanden sind 

Behandlung beim Heilpraktiker zu 60 % bis zu den Mindestsätzen
der Gebührenordnung für Heil-
praktiker 

nicht erstattungsfähig 

Sehhilfen zu 100 %, jedoch maximal 100 Eu-
ro insgesamt im Kalenderjahr 

nicht erstattungsfähig 

Hilfsmittel allgemein zu 80 % bzw. 100 % (Hilfsmittel-
Management) für im Tarif genannte
Hilfsmittel, bis zu einem erstat-
tungsfähigen Rechnungsbetrag
von insgesamt 3.000 Euro im Ka-
lenderjahr, darüber hinaus immer
zu 100 % 

zu 100 % für im Tarif genannte
Hilfsmittel bis zu insgesamt 4.000
Euro pro Kalenderjahr 

Hilfsmittel-Management ja, für bestimmte im Tarif aufgeführte
Hilfsmittel. Erstattung dann zu 100
%. 

nein 

Ambulante Vorsorgeuntersuchungen zu 100 %
Erstattungsfähig sind gezielte Vorsor-
geuntersuchungen im Rahmen der
gesetzlich eingeführten Programme
(ohne die dort vorgesehenen Alters-
grenzen und zeitlichen Intervalle). 

zu 100 %
Erstattungsfähig sind gezielte Vorsor-
geuntersuchungen im Rahmen der
gesetzlich eingeführten Programme
(ohne die dort vorgesehenen Alters-
grenzen und zeitlichen Intervalle). 

Schutzimpfungen zu 100 %
von der STIKO empfohlene Impfun-
gen, einschließlich Impfstoff. Ausge-
nommen sind Impfungen aus Anlass
einer Auslandsreise oder aus berufli-
chen Gründen. 

zu 100 %
von der STIKO empfohlene Impfun-
gen, einschließlich Impfstoff. Ausge-
nommen sind Impfungen aus Anlass
einer Auslandsreise oder aus berufli-
chen Gründen. 

Heilmittel zu 80 % für die im tariflichen Heilmit-
telverzeichnis genannten Maßnah-
men (mit den dort festgelegten
Höchstsätzen) 

zu 80 %
für die im tariflichen Heilmittelver-
zeichnis genannten Maßnahmen (mit
den dort festgelegten Höchstsätzen) 

Ambulante Kurbehandlung nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig 

Psychotherapie
Ambulante Psychotherapie ambulante Psychotherapie bei Ärz-

ten bzw. Psychotherapeuten: zu 80
% 

nicht erstattungsfähig 
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Tarifleistung Aktueller Tarif Alternativer Tarif 

 CompactPRIVAT - Start 900 A GrundschutzPRIVAT
Stationäre Psychotherapie stationäre Psychotherapie zu 100

% bis zu 42 Behandlungstagen im
Kalenderjahr; ab dem 43. Tag zu 50
% 

stationäre Psychotherapie nach
vorheriger schriftlicher Zusage
durch uns zu 100 % bis zu 42 Be-
handlungstagen im Kalenderjahr,
ab dem 43. Tag zu 50 % 

Stationäre Heilbehandlung
Allgemeine Krankenhausleistungen:
Stationsarzt, Mehrbettzimmer
(ausgenommen Kur bzw. Sanatori-
umsaufenthalt)

zu 100 % zu 100 % 

Stationäre Unterbringung Drei- und Mehrbettzimmer Drei- und Mehrbettzimmer 
gesondert berechenbare Leistungen
eines Belegarztes

zu 100 % nur bei Notfallbehandlung 

Kosten für wahlärztliche Leistun-
gen (z. B. Chefarzt)

nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig 

Stationäre Kur bzw. Sanatoriumsauf-
enthalt

nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig 

Zahnärztliche Heilbehandlung
Zahnbehandlung:
z. B. Zahnprophylaxe, operative und
konservierende Zahnbehandlung,
Füllungen

zu 100 % zu 80 % 

Zahnersatz allgemein:
Erstattung / Höchstsätze

zu 70 % bis 1.000 Euro erstat-
tungsfähiger Rechnungsbetrag im
Kalenderjahr, darüber hinaus zu 50
%.
In den ersten drei Kalenderjahren
gelten niedrigere Höchstsätze 

nicht erstattungsfähig 

Inlays zu 100 %
Erstattung wie Zahnbehandlung 

nicht erstattungsfähig 

Implantate nicht erstattungsfähig nicht erstattungsfähig 
Kieferorthopädie zu 100 %,

bei Behandlungsbeginn vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres 

nicht erstattungsfähig 
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